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Am 1. September 2011 erging ein Urteil des VGH Kassel zur Rechtmäßigkeit der Tötung von Stadttauben. 
Hintergrund ist die Klage eines Falkners, der Tauben mittels speziell entwickelter Fallen  fangen möchte, um 
sie dann an seine Greifvögel zu verfüttern. 
Das Tierschutzgesetz schreibt für dieses Vorgehen eine Genehmigung durch das örtliche Veterinäramt vor, 
die an strenge Auflagen geknüpft ist. Diese Genehmigung wäre leichter zu erlangen, wenn es sich bei den 
gefangenen Tieren um Schädlinge handeln würde. 
Die Einstufung als Schädling ist bei Tauben mehr als fraglich, da sie die wesentlichen Bedingungen für diese 
Bewertung nicht erfüllen. Vor allem die gesundheitliche Gefährdung des Menschen durch den Kontakt mit 
Tauben und ihren Exkrementen wurde bereits mehrfach widerlegt (siehe Zitate *)).

Trotz massiver Anstrengungen der Schädlingsbekämpfungsindustrie, die durch diese Regelung erhebliche 
Umsätze einbüßt, wurde, mit zwei Ausnahmen, die Einstufung von Tauben als Schädling in keinem der 16 
Bundesländer vorgenommen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wurde erst jüngst (2010) in Berlin eine 
Aufnahme der Tauben in die Schädlingverordnung ausdrücklich verworfen. 
Die Klage des Falkners ist deshalb, folgerichtig, erstinstanzlich gescheitert. 
Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte nun in der Berufungsverhandlung die Entscheidung der 
Vorinstanz zu überprüfen. 
Trotz teilweise anderer Presseberichte unterscheidet sich das Urteil des VGH in der bisher allein 
vorliegenden mündlichen Begründung im Wesentlichen nicht von der Entscheidung des Gerichts in 
Wiesbaden. Nach wie vor benötigt der Kläger für jede einzelne Fangaktion eine veterinäramtliche 
Genehmigung, die weiterhin eine strenge Prüfung des jeweiligen Einzelfalls beinhaltet. Einer generellen 
Genehmigung zum Fangen und Töten von Tauben stimmte das Gericht erneut nicht zu.

Mit großer Besorgnis nehmen wir, als Tierschützer, allerdings die Bewertung der Richter zur Kenntnis, daß 
Tauben in „großen Schwärmen“ als Schädlinge gesehen werden können.
In den anschließenden Pressemeldungen nach der Urteilsverkündung brachten Naturschützer (z.B. Herr 
Richarz von der Vogelschutzwarte) ihre Zustimmung zu dieser Einschätzung zum Ausdruck, mit dem 
Hinweis auf die hohe Zahl der Stadttauben.

Dabei muß aber unbedingt zwischen Naturschutz und Tierschutz unterschieden werden. Selbstverständlich 
sind (Stadt)Tauben keine bedrohte Tierart, und die massenhafte Tötung von Tauben hat auch sicherlich 
keinen Einfluß auf das ökologische Gleichgewicht. Das gilt aber in gleichem Maße für alle in einer Stadt 
lebenden Straßen- und Haustiere. Auch deren Tötung wäre ökologisch ohne Belang, tierschützerisch aber 
eine Katastrophe!

Alle verwilderten Haustiere in großer Zahl stellen ein Problem dar. Zu befürchten ist, daß von dieser 
Klassifizierung eine verheerende Signalwirkung auf andere Länder ausgeht. In den Ländern Ost- und 
Südeuropas verbuchen Tierschützer inzwischen erste Erfoge, die Regierungen und Behörden davon zu 
überzeugen, daß verwilderte Haustiere wie Hunde oder Katzen nicht aufgrund ihrer hohen Zahl als 
Schädlinge eingestuft werden können, um sie dann zu töten. 
Nun passiert in Deutschland genau das, was Tierschützer in anderen Ländern mit erfreulichen Erfolgen 
verhindern wollen.

Hinzu kommt, daß für die zweifellos grausame Methode des Fangens und Tötens keinerlei Notwendigkeit 
besteht. Modellprojekte, allen voran Augsburg und Aachen, zeigen, daß die Einrichtung von betreuten 
Taubenhäusern („Augsburger Modell“) sowohl tierschutzgerecht, wie auch – vor allem – nachhaltig, die 
Taubenpopulation einer Stadt massiv reduziert. Aufgrund der großen Erfolge entscheiden sich immer mehr 
Kommunen für diese Methode, die im Vergleich zu konventionellen Vergrämungs- und 
Bekämpfungsmaßnahmen einen Bruchteil der Kosten verursacht.
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Das Konzept des klagenden Falkners, die Tauben zum Zwecke der Verfütterung an seine Greifvögel zu 
fangen, stößt bei der Zahl von mehreren Zehntausend Stadttauben pro Großstadt selbstverständlich ohnehin 
schnell an seine Grenzen. 

Außerdem gerät oft in Vergessenheit, daß jedes Jahr Tausende von Brieftauben, die den Strapazen des 
Rückwegs in ihre Heimatschläge nicht gewachsen sind, in unseren Städten landen, dort leben und sich 
fortpflanzen.

Zitate *):

Stellungnahme des Bundesgesundheitsamtes von 1989:  Einer Einstufung der verwilderten Haustaube als 
Schädling im Sinne des § 13, Absatz 1, Bundesseuchengesetz kann in dieser Form nicht mehr zugestimmt 
werden. 

Das jetzige Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin schloß sich 2001 
dieser Einschätzung an.

Der ehemalige Präsident des Bundesgesundheitsamtes, Prof. Dr. Dr. Großklaus erklärte 1989: »Eine 
gesundheitliche Gefährdung durch Tauben ist nicht größer als die durch Zier- und Wildvögel sowie durch 
Nutz- und Liebhabertiere.«

1976 erklärte der Berliner Senator für Gesundheit und Umweltschutz, dass verwilderte Haustauben nicht zu 
den Tieren zählen, die nach Art, Lebensweise oder Verbreitung Krankheitserreger auf den Menschen 
übertragen. 

 
Die Stadt Frankfurt am Main teilte 1992 mit: »Dem Gesundheitsamt liegen keine konkreten Fälle von 
übertragbaren Krankheiten in Verbindung mit Tauben vor

Lt. Bundesgesundheitsamt ist bislang keine einzige Übertragung der Papageienkrankheit durch Stadttauben 
auf den Menschen bekannt geworden.


